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§ 77 AMG Überwachungs- und
Schutzmaßnahmen

 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Wird bei einer Kontrolle gemäß § 76 festgestellt oder erhält das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen sonst

davon Kenntnis, dass ein Arzneimittel oder Wirksto  diesem Bundesgesetz oder auf Grund dieses Bundesgesetzes

erlassenen Verordnungen oder sonstiger Verwaltungsakte nicht entspricht, hat das Bundesamt für Sicherheit im

Gesundheitswesen Maßnahmen zu verfügen, die das Inverkehrbringen hindern oder beschränken. Gegebenenfalls ist

§ 76b Abs. 10 anzuwenden.
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